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ANALYSEN UND BERICHTE

AGRARPOLITIK

Der gemeinsame Agrarmarkt — 
eine Bestandsaufnahme
H. Eberhard Buchholz, Braunschweig

Anfang März legte die EG-Kommission eine Bestandsaufnahme der gemeinsamen Agrarpolitik vor. 
Wie sind die Vorschläge der Kommission für eine Reform des gemeinsamen Agrarmarktes zu beur
teilen?

In der seit Jahren anhaltenden Diskussion um 
eine Reform der gemeinsamen Agrarpolitik hatte 

die Kommission der Gemeinschaft im November 
1973 dem Ministerrat in Form eines Memoran
dums ') erste konkrete Vorschläge für Änderungs
maßnahmen zugeleitet. Darin brachte die Kom
mission zum Ausdruck, daß die gemeinsame 
Agrarpolitik in den ersten zehn Jahren ihres Be
stehens sich der gemeinsamen Marktorganisation 
als Hauptinstrument bedient habe. Daher sei 
dies das älteste und ausgereifteste Arbeitsinstru
ment. Sie vertrat die Auffassung, daß die Preis- 
und Marktpolitik — auf moderne Betriebe ausge
richtet — das Hauptinstrument der Einkommens
politik in der Gemeinschaft sein müsse. Aufgrund 
der bisher gesammelten Erfahrungen und neuerer 
Entwicklungen müsse die Preis- und Marktpolitik 
jedoch verbessert und den neueren Entwicklun
gen angepaßt werden. Diese Anpassungen soll
ten einer dreifachen Zielsetzung unterliegen, und 
zwar

□  die für die Agrarmärkte charakteristischen Un
gleichgewichte verringern,

O  einige Mechanismen der gemeinsamen Markt
organisation vereinfachen und

□  die Ausgaben der Abteilung Garantie des Eu
ropäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft (EAGFL) verringern.

Prof. Dr. H. Eberhard Buchholz, 42, ist 
Direktor des Instituts für landwirtschaftliche 
Marktforschung der Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft in Braunschweig und Mit
glied des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten.

Da eine Anzahl der vorgeschlagenen Anpassun
gen bei den preispolitischen Instrumenten an
setzte, soll das Memorandum im Zusammenhang 
mit den Preisverhandlungen für das Wirtschafts
jahr 1974/75 diskutiert werden.

Die Agrarpreisrunde 1974

Aufgrund der seit Mitte 1973 anhaltenden Span
nungen auf den Weltmärkten wichtiger Agrarpro
dukte und Rohstoffe, dem einsetzenden Preisver
fall auf den Fleischmärkten der Mitgliedsländer 
und der Auswirkungen des starken allgemeinen 
Preisanstiegs auf die Einkommenslage der Land
wirtschaft stand diese Agrarpreisrunde unter 
außergewöhnlich starken Belastungen. Eine Eini
gung über die Festsetzung der administrierten 
Agrarpreise kam nach mehreren langwierigen 
Ratssitzungen schließlich erst Ende März 1974 zu
stande. Die Anhebung der Marktordnungspreise 
betrug im Durchschnitt 8,5 % 2). Das Memorandum 
über die Anpassung der gemeinsamen Agrarpoli
tik wurde zur weiteren Prüfung auf spätere Sitzun
gen verschoben.

Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Aufgrund 
der anhaltenden inflationären Preisentwicklung in 
fast allen Wirtschaftsbereichen wurden die Forde
rungen der Landwirtschaft nach einer zusätzlichen 
Erhöhung der administrierten Agrarpreise immer 
stärker. Vom 17. bis 20. September 1974 trat der 
Ministerrat daher zu einer erneuten Beratung über 
eine weitere Preisanhebung für das laufende Wirt
schaftsjahr zusammen. Dabei gingen die Vorstel
lungen einiger Regierungen weit über den Kom
missionsvorschlag einer 4% igen Anhebung aller 
Marktordnungspreise hinaus. Die Bundesrepublik
1) V g l. A n p a ssu n g  d e r G e m e in sa m e n  A g ra rp o lit ik ,  in : B u lle tin  
d e r E u ro p ä isch e n  G e m e in sch a fte n , B e ila g e  17/73.
2) V g l. B u lle tin  d e r E u ro p ä isch e n  G e m e in sch a fte n , Jg . 7 (1974), 
H. 3, S. 21-30.
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vertrat dagegen den Standpunkt, daß zu diesem 
Zeitpunkt eine zusätzliche Preiserhöhung nur 
einen geringen Beitrag zur Einkommenssteige
rung liefern könnte und versuchte, an den im 
Frühjahr beschlossenen Preisen festzuhalten. Un
ter dem Vorbehalt einer späteren Billigung durch 
das Bundeskabinett stimmte die deutsche Delega
tion schließlich einem Kompromiß zu, der neben 
einigen Einzelmaßnahmen eine lineare Anhebung 
der Marktordnungspreise um 5 %  zum 1. Oktober
1974 vorsah.

Das Bundeskabinett lehnte diesen Kompromiß der 
Agrarminister jedoch überraschend ab. Es wurde 
zunächst der Standpunkt vertreten, daß ange
sichts umfangreicher, nicht mit den Gemein
schaftsregelungen abgestimmter nationaler Bei
hilfemaßnahmen die Zustimmung generell ver
weigert würde. Tatsächlich stand dahinter wohl 
aber die Absicht, durch dieses ungewöhnliche 
Vorgehen ein Zeichen zu setzen und zu bewirken, 
daß endlich einmal etwas Entscheidendes in Rich
tung auf eine Reform der Agrarpolitik getan 
würde. Schließlich wurde die Zustimmung zu der 
Agrarpreisanhebung von einer Reihe von Bedin
gungen abhängig gemacht, die von den Partner
ländern auch akzeptiert wurden:
Q  Die 5% ige Preisanhebung sollte bei der Preis
festsetzung für das Wirtschaftsjahr 1975/76 be
rücksichtigt werden.
□  Die Mitgliedstaaten verpflichteten sich aus
drücklich, Sorge zu tragen, daß die Regeln des 
EWG-Vertrages (Artikel 92 und 93) in bezug auf 
bestehende und künftige Beihilfen streng einge
halten werden.
□  Die Mitgliedstaaten sollten bis zum 1. Januar
1975 eine vollständige Aufstellung aller 1974 be
stehenden Beihilfen erstellen.
□  Die Kommission sollte eine Bestandsaufnahme 
der gemeinsamen Agrarpolitik bis Ende Februar 
1975 vorlegen.

Evolutorische Anpassung

Tatsächlich ist mit der Ausarbeitung der Bestands
aufnahme umgehend begonnen worden. Die Mit
gliedstaaten haben zum Jahreswechsel 1974/75 
der Kommission ihre Stellungnahmen zugeleitet. 
Die Kommission hat die Bestandsaufnahme An
fang März vorgelegt. Aus all diesen Unterlagen 
geht jedoch hervor, daß ein völliger Kurswechsel 
der gemeinsamen Agrarpolitik von keiner Seite 
angestrebt wird. Alle Stellungnahmen haben den 
Tenor, daß die als notwendig erachteten Ände
rungen im Wege evolutorischer Anpassung zu er
reichen seien.

In dem der Kommission übermittelten Beitrag der 
Bundesregierung zur Bestandsaufnahme3) wird
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der Schwerpunkt auf Vorschläge zur Wiedererlan
gung des Marktgleichgewichts und die Herstellung 
unverfälschter Wettbewerbsbedingungen gelegt. 
Zum letzteren wird ausgeführt, daß nationale Bei
hilfemaßnahmen einen immer stärkeren Umfang 
angenommen haben, daß der unterschiedliche 
Stand bei der Harmonisierung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen den Wettbewerb beein
trächtigt und daß die weitere Auseinanderentwick
lung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedsländer die 
Funktionsfähigkeit des gemeinsamen Agrarmark
tes gefährdet. Konkret wird die Gestaltung der 
Wirtschaftspolitik nach folgenden Grundsätzen 
empfohlen:
□  Entwicklung neuer gemeinsamer Beurteilungs
kriterien zur Gewährleistung eines unverfälschten 
Wettbewerbs;
□  Einhaltung der Gemeinschaftsverfahren;
□  Begrenzung von vertragskonformen nationalen 
Beihilfen auf Sonderfälle.

Zum Problem des Marktgleichgewichts wird eine 
Anzahl spezifischer Maßnahmen für die Produkte 
Milch, Rindfleisch und Wein vorgeschlagen. All
gemein soll die Vermeidung von künftigen Markt
ungleichgewichten angestrebt und damit die Ver
minderung der Ausgaben des EAGFL erreicht 
werden. Bezüglich der landwirtschaftlichen Ein
kommenspolitik wird zwar zum Ausdruck ge
bracht, daß eine grundsätzliche Änderung notwen
dig erscheint; eine klare Vorstellung davon, wie 
dies zu erfolgen habe, wurde jedoch nicht ent
wickelt und auch ein Ausbau des bereits vorhan
denen Instrumentariums nicht verlangt.

Haltung der Mitgliedstaaten

Frankreich sieht wenig Veranlassung, den bishe
rigen Kurs der gemeinsamen Agrarpolitik zu än
dern. Es betreibt zielstrebig den weiteren Auf- 
und Ausbau seiner Landwirtschaft und versteht 
es, dies nicht nur als nationales, sondern auch 
als europäisches, wenn nicht gar weltwirtschaft
liches Anliegen hinzustellen. Letzteres kam sehr 
deutlich zum Ausdruck in dem diesjährigen inter
nationalen Kolloquium „Die Ernährung der Men
schen in der Welt“ vom 26. bis 28. Februar in 
Paris4). Unter dieser Zielsetzung werden Reform
vorschläge, die zur Einschränkung der Produktion 
führen, abgelehnt. Insbesondere ist Frankreich 
daher auch kein Befürworter von direkten Bei
hilfezahlungen an die Landwirte als Ersatz für 
preispolitische Maßnahmen.
In den Niederlanden wird die Reformbedürftigkeit 
der gemeinsamen Agrarpolitik beträchtlich her-
3) V g l. A g ra -E u ro p e  6/73, 4. F e b ru a r 1975, D o ku m e n ta tio n .
<) V g l. L ’A lim e n ta t io n  des  H om m es dan s le  M on d e . C a h ie rs  du
C E N E C A , C o llo q u e  In te rn a t io n a l,  P a ris  26 .-28 .2 . 1975; v g l.  auch  
B u lle t in  d 'in fo rm a t io n  d u  M in is tè re  d e  l'A g r ic u ltu re ,  N o. 676, 
P a ris , 8. M ä rz  1975, B1-B4.
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untergespielt. Einer Überprüfung einzelner As
pekte würde man zwar zustimmen, ein grundsätz
licher Kurswechsel wird jedoch nicht für erforder
lich gehalten. Diese Einstellung erklärt sich nicht 
zuletzt daraus, daß die Niederlande als Agrar
exportland mit der bisherigen Entwicklung der 
Agrarmärkte durchaus einverstanden waren. Ähn
liches gilt für Belgien, das unter der gemeinsa
men Agrarpolitik in die Lage versetzt wurde, sei
nen Agrarexport erheblich auszuweiten. Dement
sprechend konzentriert sich die belgische Kritik 
an der gemeinsamen Agrarpolitik auf die Kosten, 
die sie verursacht, und auf die Kompliziertheit der 
Marktregelungen. Um dies zu ändern, würde je
doch eine Überprüfung der Anwendungsmodali
täten genügen. Eine Neuorientierung, die den 
Schwerpunkt auf direkte Beihilfen legen würde, 
wird abgelehnt.

Für Dänemark und Irland haben sich die in die 
gemeinsame Agrarpolitik gesetzten Erwartungen 
nach ihrem Beitritt weitgehend erfüllt. Sie wün
schen keine grundsätzlichen Änderungen.

Von den Agrarimportländern in der Gemeinschaft 
zeigt Italien eine abwartende Haltung, tendiert 
aber auch eher zu Anpassungen innerhalb des 
bestehenden Systems. Ausgesprochen ablehnend 
gegenüber dem bisherigen Kurs der gemeinsa
men Agrarpolitik ist dagegen die britische Posi
tion. Hier würde man ein System direkter Beihil
fen zur Einkommensstützung der Landwirtschaft 
befürworten. Da man erkennt, daß dies politisch 
nicht durchzusetzen ist, wird die Forderung nach 
einer flexibleren Preispolitik erhoben, wobei die 
Interessen der Verbraucher und die Belastung für 
den Staatshaushalt die entscheidenden Argu
mente liefern.

Positive Gesamtbilanz

Die Vorlage der Kommission zur Bestandsauf
nahme geht nicht über die von den Mitgliedslän
dern gegebenen Anregungen hinaus5). So wird 
der Abkehr vom gegenwärtigen System der Markt
organisation und der Hinwendung zu einem Sy
stem direkter Einkommensbeihilfen ausdrücklich 
widersprochen. Zwar soll auf das Instrument di
rekter Einkommenszahlungen nicht völlig verzich
tet werden. Die Anwendung soll jedoch auf genau 
umrissene Teilbereiche beschränkt bleiben, wobei 
insbesondere die Finanzierung innerhalb der 
Grenzen eines vernünftigen Haushaltsrahmens zu 
beachten sei.

Zieht man das Fazit aus dieser jüngsten Entwick
lung der gemeinsamen Agrarpolitik, so kann wohl 
gesagt werden, daß trotz aller Kritik, die geäußert 
wurde, doch offenbar alle Mitgliedsländer sehr 
stark an der gemeinsamen Agrarpolitik festhalten

5) V g l. A g ra -E u ro p e  1175, 11. M ärz 1975, D o ku m e n ta tio n .
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und auch wenig geneigt sind, sie grundsätzlich zu 
modifizieren. Die in unterschiedlichem Maße er
reichte Verwirklichung der im EG-Vertrag in be
zug auf den Agrarsektor niedergelegten Ziele er
fährt in den einzelnen Mitgliedsländern eine 
durchaus unterschiedliche Bewertung. Jedes ein
zelne Mitgliedsland zieht beim Abwägen des Für 
und Wider insgesamt aber doch wohl eine positive 
Bilanz, wenn auch manchmal, wie offenbar im 
Falle der Bundesrepublik, die Vorteile vorwiegend 
in außerlandwirtschaftlichen und politischen Be
reichen gesehen werden. Damit ist die gemein
same Agrarpolitik aber einer ausschließlich öko
nomisch rationalen Beurteilung entzogen.

Orientierung an den Vertragszielen

Überwiegend wird als stärkster Mangel empfun
den, daß sich bei einigen wichtigen Erzeugnissen 
anhaltende Marktungleichgewichte eingestellt ha
ben. Dem wird neben der Kostenfrage deshalb 
so große Bedeutung beigemessen, weil bei dau
ernden Marktungleichgewichten die wichtigste 
Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der 
praktizierten Agrarmarktpolitik entfällt. Allerdings 
ist es nicht unmöglich, mit den im Rahmen der 
bestehenden Marktordnungen vorhandenen Mit
teln zum Marktgleichgewicht zurückzufinden, wenn 
diesem Ziel eine höhere Priorität als bisher zuge
messen würde. Dabei stellt sich das Entschei
dungsproblem, ob das Ziel der Einkommenssiche
rung, das bisher überwiegend im Wege der Markt
garantien erreicht wurde, entweder zurückgesetzt 
oder mit anderen Instrumenten verfolgt werden 
soll. Aufgrund der innergemeinschaftlichen Ver
sorgungslage und der Entwicklung der Welternäh
rungssituation kann jedoch erwartet werden, daß 
die stärkere Berücksichtigung des Marktgleich
gewichtszieles zusätzliche direkte Einkommens
beihilfen nur in besonderen Fällen, in benachtei
ligten und strukturschwachen Gebieten, erforder
lich machen dürfte.

Möglichkeiten und Wege für eine Beibehaltung 
und Weiterentwicklung der bisherigen Konzeption 
der Agrarmarktpolitik sind also durchaus gege
ben. Die wesentlichste Voraussetzung wäre aller
dings, daß die Entscheidungsprozesse in der Ge
meinschaft stärker als bisher auf die Einhaltung 
der Vertragsziele ausgerichtet und elastischer ge- 
handhabt werden. Die Ablehnung anderer Kon
zeptionen, wie sie etwa im Spinelli-Plan6), vom 
Atlantischen Institut7) und anderen8) vorgetragen 
wurden, ist daher nicht nur verständlichen Träg

st V g l. FAZ, N r. 144, 25. J u n i 1973, S. 13.

7) V g l. D ie  Z u k u n ft d e r E u ro p ä isch e n  L a n d w irts c h a ft. E in  V o r
sch lag  zu r N e u g e s ta ltu n g  d e r G e m e in sa m e n  A g ra rp o lit ik ,  A t la n 
t isch e s  In s titu t .  P a ris  1971.
8) V g l. F. J. v o n  R i e m s d i j k :  A  sys tem  o f d ire c t  co m p e n -  
s a tio n  pa ym e n ts  to  fa rm e rs  as a m eans o f re c o n c il in g  s h o rt-ru n  
to  lo n g -ru n  in te re s ts , in :  E u ro p e a n  R e v iew  o f A g r ic u ltu ra l E co 
n o m ic s , V o l. 1, N o . 2, p. 161-189.
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heitsmomenten zuzurechnen, sondern auch in der 
Sache begründet. All diesen Plänen ist gemein
sam, daß sie in ihren langfristigen Auswirkungen 
kaum zu besseren Ergebnissen führen dürften, 
höhere Kosten verursachen als die bisherigen 
Regelungen und zudem eine Fülle zusätzlicher 
administrativer Probleme aufwerfen, die die Insti
tutionen der Gemeinschaft und der Mitgliedslän
der, die vom bisherigen System schon nahezu 
überfordert sind, vor unlösbare Schwierigkeiten 
stellen dürften. Es ist nur erstaunlich, daß solche 
Pläne mit stark verwaltungswirtschaftlichen Zügen 
gerade auch von Nationalökonomen der liberalen 
Schule unterstützt und empfohlen werden.

Problem der gemeinsamen Agrarpreise

Unabhängig davon, welche Konzeptionen in der 
Agrarmarkt- und der landwirtschaftlichen Einkom
menspolitik verfolgt werden, stellt sich das Pro
blem der gemeinsamen Agrarpreise. Wie bekannt 
ist, hat die Herstellung eines gemeinsamen Agrar
preisniveaus zu einem von Behinderungen weit
gehend freien innergemeinschaftlichen Waren
verkehr mit Agrarprodukten geführt. Die Umrech
nung der in Rechnungseinheiten ausgedrückten 
gemeinsamen Preise in die nationalen Währungen 
ist jedoch nur bei festen Wechselkursen unproble

matisch. Als in den Jahren nach 1969 die alte 
Währungsordnung nach und nach aufgegeben 
wurde und immer mehr Länder zu gleitenden 
Wechselkursen übergingen, ist diesem Agrarpreis
system die feste Grundlage entzogen worden. Bei 
Paritätsänderungen ändern sich unter diesem 
System die in nationaler Währung ausgedrückten 
Agrarpreise, wobei sie in den aufwertenden Län
dern sinken und in den abwertenden Ländern 
steigen. Um solche Veränderungen aufzufangen, 
ist im Jahre 1971 ein sogenannter Grenzausgleich 
eingeführt worden. Der Grenzausgleich bewirkt 
praktisch, daß der Agrarsektor über die in RE 
festgesetzten Preise von den Paritätsänderungen 
ausgenommen wird, da mit seiner Hilfe die vor 
der Änderung geltenden Paritäten festgeschrieben 
werden. Der innergemeinschaftliche Warenverkehr 
wurde somit auf den etwa 1968 erreichten Stand 
zurückgenommen, da nunmehr wieder Abschöp
fungen erhoben bzw. Erstattungen gezahlt wer
den müssen.

Der Grenzausgleich war zunächst mit der Auflage 
eines schrittweisen Abbaus eingeführt worden. Im 
Gefolge der währungspolitischen Entwicklungen 
des Jahres 1972 wurde die Grenzausgleichsrege
lung, die bis dahin fakultativen Charakter hatte, 
aber in der gesamten Gemeinschaft für obligato-

Öl und Gas 
wir denken an morgen.

Daß Öl und Gas zu den wichtig
sten Grundlagen unserer Zivili
sation gehören,ist eineTatsache. 
Nichterst seit derölkrise wissen 
wir, daß die Verfügbarkeit über 
Energie nichts Selbstverständ
liches ist. Mobil tut sehr viel, um 
die Versorgung unseres Landes 
aus eigenen Vorkommen zu 
verbessern. Seit 40 Jahren 
suchen und finden wir in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Öl und Gas. Und wir glauben, 
daß diese Suche auch in Zu
kunft erfolgreich sein wird, und 
daß sich die Ausbeute in den

bereits gefundenen Feldern 
verbessern läßt: Von den vor
handenen Ölmengen unserer 
Felder in Deutschland lassen 
sich zunächst nur etwa 25% 
fördern. Diese Quote durch 
chemische und physikalische 
Verfahren zu steigern, hat Mobil 
sich zur Aufgabe gemacht. Es 
ist eines unserer wichtigsten 
Forschungsprogramme auf 
dem Gebiet der Suche und För
derung von Energierohstoffen. 
Damit wir auch morgen genü
gend Energie haben. Mobil
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risch erklärt. Die finanzielle Verantwortung der 
Gemeinschaft ist damit auf den Grenzausgleich 
ausgedehnt worden. Eine gewisse Vereinfachung 
des inzwischen entstandenen recht komplizierten 
Ausgleichssystems, das immer wieder umfang
reiche Neuberechnungen erforderte, wurde mit 
dem Übergang einiger Mitgliedstaaten zum ge
meinsamen Floaten möglich. Seit dem 4. Juni 1973 
handelt es sich beim Währungsausgleich bei den
jenigen Mitgliedstaaten, die für ihre Währungen 
untereinander eine Bandbreite von nur 2,25% 
einhalten, um feste, mit Hilfe der Leitkurse errech- 
nete Beträge. Wechselkursschwankungen inner
halb der 2,25% Marge werden nicht mehr aus
geglichen. Variable Währungsausgleichsbeträge 
gelten weiterhin für die Mitgliedstaaten mit indi
viduell floatenden Währungen.

Unterschiedliche nationale Interessen

Am Jahresende 1974 lagen die durch den Grenz
ausgleich überbrückten Differenzen zwischen den 
jeweiligen Wechselkursen und den vom IWF an
erkannten Paritäten der nationalen Währungen im 
Bereich von +  12% in der BRD und etwa — 30% 
in Italien. Italien hat inzwischen allerdings mehr
mals, Holland, das Vereinigte Königreich und 
Irland haben je einmal von der Möglichkeit Ge
brauch gemacht, abweichend von der offiziellen 
Parität einen repräsentativen Kurs zu definieren 
und diesen im Rahmen der gemeinsamen Agrar
politik zu verwenden. Auf diese Weise ist der 
Grenzausgleich in Italien zeitweise auf Null ver
mindert worden. Gleichzeitig erhöhte sich natür
lich das in italienischer Währung ausgedrückte 
Agrarpreisniveau.
Würden andere Länder diesem Beispiel folgen, 
dann könnten früher oder später die innergemein- 
schaftlichen Ausgleichsabgaben wieder entfallen, 
d. h. man käme wieder zu echten gemeinsamen 
Preisen zurück. Dem stehen allerdings sehr unter
schiedliche Interessen in den Mitgliedsländern 
gegenüber. Den mit sehr hohen Inflationsraten 
kämpfenden Abwertungsländern ist wenig daran 
gelegen, durch eine von der Abwertung ihrer grü
nen Paritäten ausgehende Erhöhung der Nah
rungsmittelpreise einen zusätzlichen Inflations
schub zu erhalten. In den Aufwertungsländern lei
sten die Landwirte Widerstand, weil sie befürch
ten, den Anschluß an die allgemeine Einkommens
steigerung zu verlieren. So ist abzusehen, daß die 
gemeinsamen Agrarpreise noch für geraume Zeit 
nur auf dem Papier existieren werden, während 
in der Wirklichkeit der innergemeinschaftliche 
Warenverkehr von einem sehr kompliziert gewor
denen Kontroll- und Ausgleichssystem begleitet 
wird. Durch Festhalten an der Fiktion gemeinsa
mer Preise wird aber immerhin die gemeinsame 
Klammer aufrechterhalten, und die gemeinsamen 
Spielregeln bleiben bestehen. Wie die jüngste

Agrarpreisrunde gezeigt hat, werden gemeinsame 
Beschlüsse allerdings von Jahr zu Jahr schwie
riger.

Dennoch wurde gerade bei den letzten Agrar
preisbeschlüssen vom Februar dieses Jahres9) -  
so skeptisch man die Ergebnisse dieser Preis
runde im einzelnen sonst betrachten mag — der 
erste Schritt in Richtung auf die Wiederherstellung 
des gemeinsamen Preisniveaus getan. Für die 
Umrechnung der Agrarpreise (nicht aber der Bei
hilfen) wurde für die Länder mit positivem Grenz
ausgleich eine Aufwertung der RE und für die 
Länder mit negativem Grenzausgleich eine Ab
wertung der RE beschlossen. Für die Bundes
republik wurde beispielsweise die Rechnungsein
heit um 2%  aufgewertet, für Frankreich wurde 
sie um 1,5%, für das Vereinigte Königreich um 
2,5% und für Italien um 3 %  abgewertet.

Im Falle der Aufwertung wie der Abwertung der 
RE wird ein Abbau der beim innergemeinschaft
lichen Warenverkehr mit Agrarprodukten beste
henden Ausgleichszahlungen erzielt. Die in natio
naler Währung ausgedrückten Marktordnungs
preise ändern sich in den aufwertenden und den 
abwertenden Ländern jedoch in entgegengesetz
ter Richtung. Der Grundinterventionspreis für 
Weichweizen wurde beispielsweise in Rechnungs
einheiten für die gesamte EG um 9 %  gegenüber 
dem Vorjahr angehoben. Aufgrund der beschrie
benen monetären Begleitmaßnahmen steigt der 
Grundinterventionspreis für Weichweizen in deut
scher Währung in der Bundesrepublik jedoch nur 
um 6,6%, während er in französischer Währung 
auf 10,5% angehoben wird. Bemerkenswert ist 
dabei, daß die nominale Anhebung in der Bun
desrepublik immerhin noch beträchtlich ist, so daß 
die Erzeuger unter Berücksichtigung der allge
meinen Preissteigerungsrate in etwa mit real kon
stant bleibenden Getreidepreisen rechnen können.

Wenn die Situation auf den Agrarmärkten es er
laubt, relativ hohe Preissteigerungen zu vertre
ten, können -  unter Berücksichtigung der Ein
kommensentwicklung der Landwirtschaft in den 
beteiligten Ländern — solche Regelungen in den 
kommenden Jahren wiederholt werden. Je nach
dem, ob die Währungen der Mitgliedsländer sich 
erneut stark auseinander entwickeln oder nicht, 
würde ein solcher Prozeß der Wiederannäherung 
an ein wirklich gemeinsames Preisniveau sich 
über sehr lange Fristen erstrecken oder könnte 
zügig vorankommen. Sofern man nicht den Ge
danken an gemeinsame Agrarpreise ganz auf
geben und die Agrarpreisregelung in nationale 
Zuständigkeit zurückverlagern will, scheint dies 
der einzige Weg zu sein, die gemeinsame Preis
politik fortzuführen.
’ ) V g l. A g ra r-K o m p ro m iß  in  B rü sse l, in :  B M E L F -In fo rm a tio n e n  
N r. 7, 17. F e b ru a r 1975, S. 1-4.

188 WIRTSCHAFTSDIENST 1975/IV


